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II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.3.

I.1.

See the notice on TED website 313689-2019 - Competition
Germany-Paderborn: Public road transport services
OJ S 128/2019 05/07/2019
Contract notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Zweckverband Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter
Postal address: Bahnhofstraße 27
Town: Paderborn
NUTS code: DEA47 Paderborn
Postal code: 33102
Country: Germany
E-mail: ausschreibungen@nph.de
Telephone: +49 525112330
Fax: +49 5251123399

:Internet address(es)
Main address: https://www.nph.de

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/A27AC773-F816-
4263-A0E2-8B2BC0E06E8F
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.deutsche-
evergabe.de/dashboards/dashboard_off/A27AC773-F816-4263-A0E2-8B2BC0E06E8F
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally 
available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of 
charge, at: https://www.deutsche-evergabe.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Vergabe von Personenverkehrsdiensten im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen im Linienbündel 
4 Warb.Bör
Reference number: 30 5 - 19365

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/313689-2019
mailto:ausschreibungen@nph.de?subject=TED
https://www.nph.de
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/A27AC773-F816-4263-A0E2-8B2BC0E06E8F
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/A27AC773-F816-4263-A0E2-8B2BC0E06E8F
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/A27AC773-F816-4263-A0E2-8B2BC0E06E8F
https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/A27AC773-F816-4263-A0E2-8B2BC0E06E8F
https://www.deutsche-evergabe.de
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II.2.11.

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

II.1.5.

II.1.4.

II.1.3.

Main CPV code
60112000 Public road transport services

Type of contract
Services

Short description
Durchführung von Dienstleistungen der öffentlichen Personenbeförderung mit Bussen im 
Lininebündel 4 Warburger Börde im Kreis Höxter. Die Betriebsaufnahme hat am 1.8.2020 zu 
erfolgen. Der Betrieb endet zum 31.7.2027.

Estimated total value

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Additional CPV code(s)
60112000 Public road transport services

Place of performance
NUTS code: DEA44 Höxter
Main site or place of performance: In den Vergabeunterlagen aufgeführt

Description of the procurement
Das ausschreibungsgegenständliche Linienbündel 4 Warburger Börde umfasst die folgenden 
Verkehrslinien:
— R34 Regionalbus Borgentreich – Bühne – Körbecke – Rösebeck – Daseburg – Warburg,
— R35 Regionalbus Warburg – Dössel – Großeneder – Lütgeneder – Borgentreich,
— R37 Regionalbus Scherfede – Rimbeck – Ossendorf – Warburg - Dössel – Großeneder – 
Lütgeneder – Borgentreich – Natzungen – Borgholz – Dalhausen – Beverungen – Lauenförde 
- Würgassen – Herstelle – Bad Karlshafen („Wisent-Linie“),
— R38 Regionalbus Warburg – Hohenwepel – Engar - Ikenhausen – Löwen – Peckelsheim ,
— 511 Schulverkehr Rimbeck – Bonenburg – Ikenhausen – Löwen – Peckelsheim,
— 531 Schulverkehr Warburg – Hohenwepel – Daseburg – Dössel – Warburg,
— 532 Schulverkehr Borgentreich – Bühne – Muddenhagen – Manrode,
— 565 Schulverkehr Peckelsheim – Eissen - / - Schweckhausen – Willegassen – Borgentreich,
— Sonderverkehre Warburger Oktoberwoche in Warburg Näheres regeln die 
Vergabeunterlagen.

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2020 End: 31/07/2027
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no
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III.1.1.

III.1.

II.2.14.

II.2.13.

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: 
A) Die Bieter haben ihrem Angebot einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister 
beizufügen (bei Bietern aus einem anderen Mitgliedsstaat eine gleichwertige aktuelle 
Bescheinigung des Ursprungs- oder Herkunftslandes des Bieters mit Übersetzung ins 
Deutsche; falls keine Eintragungspflicht im Handelsregister besteht eine formlose Erklärung, 
weshalb für den Bieter keine Eintragungspflicht besteht und darüber, wer die 
vertretungsberechtigten Personen sind). Hierfür ausreichend ist ein Ausdruck aus dem 
elektronischen Informations- und Kommunikationssystem, über das die Daten aus den 
Handelsregistern abrufbar sind;
B) Ergänzung zu III.2.2):
Gemäß § 2 Abs. 7 TVgG NRW werden nachfolgend die für die in den Vergabeunterlagen 
enthaltenen speziellen Vertragsbedingungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen TVgG NRW relevanten repräsentativen Tarifverträge benannt (siehe 
auch unten Ziffer III.2.2)):
1) Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) vom 25.5.2001, zuletzt geändert am 
30.5.2014 (Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen (KAV NW) und 
Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) und Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft (DAG) [heute:
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver. di] zusammen mit Spartentarifvertrag 
Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) vom 25.5.2001, zuletzt geändert am 30.5.2014 (Kommunaler 
Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen (KAV NW) und DBB-Tarifunion);
2) Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2015 (Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) und Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver. di) 
zusammen mit Lohntarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer des privaten 
Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein Westfalen vom 15.12.2015 (Verband Nordrhein- 
Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. (NWO) und Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – 
ver. di) zusammen mit. Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen und technischen 
Angestellten sowie die Auszubildenden des privaten Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 15.12.2015 (Verband Nordrhein Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. 
(NWO) und Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver. di) zusammen mit. 
Ergänzungstarifvertrag zu § 24 (7) Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer des privaten 
Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.12.2015, § 6 (3) Lohntarifvertrag 
für die gewerblichen Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 15.12.2015 und § 6 (3) Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen und 
technischen Angestellten des privaten Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein Westfalen 



313689-2019 Page 4/8

III.1.2.

vom 15.12.2015 vom 4.2.2016 (Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. 
(NWO) und Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver. di).

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 
A) Der Nachweis der wirtschaftlichen und der finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters sowie 
über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 GWB erfolgt durch 
eine Erklärung des Bieters, dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe:
1) Keine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des Unternehmens verantwortlich 
Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist, wegen einer Straftat nach den in § 123 
Abs. 1 GWB genannten strafrechtlichen Vorschriften oder vergleichbaren Vorschriften anderer 
Staaten in den letzten 5 Jahren vor Angebotsabgabe rechtskräftig verurteilt worden ist und 
dass gegen ihn in diesem Zeitraum auch keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten wegen einer derartigen Straftat festgesetzt worden ist;
2) Der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur 
Sozialversicherung stets ordnungsgemäß nachgekommen ist und Gegenteiliges in den letzten 
5 Jahren vor Angebotsabgabe weder durch eine rechtskräftige Gerichts- noch durch eine 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde; 3) Der Bieter bei der 
Ausführung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtlichen 
Verpflichtungen beachtet und in den letzten 3 Jahren vor Angebotsabgabe keinerlei 
diesbezüglichen Verstöße begangen hat;
4) Der Bieter nicht zahlungsunfähig ist und über das Vermögen des Bieters weder ein 
Insolvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder eröffnet 
wurde oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist 
sowie dass derartige Umstände auch in den letzten 3 Jahren vor Angebotsabgabe nicht 
vorgelegen haben;
5) Der Bieter sich nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 
hat sowie dass derartige Umstände auch in den letzten 3 Jahren vor Angebotsabgabe nicht 
vorgelegen haben;
6) Weder der Bieter noch eine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des 
Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist, im 
Rahmen der beruflichen Tätigkeit in den letzten 3 Jahren vor Angebotsabgabe eine schwere 
und die Integrität des Bieters infrage stellende Verfehlung begangen hat;
7) Der Bieter in den letzten 3 Jahren vor Angebotsabgabe keine Vereinbarungen mit anderen 
Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken;
8) Dass nach Kenntnis des Bieters kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte;
9) Dass der Bieter in den letzten 3 Jahren vor Angebotsabgabe bei der Ausführung eines 
früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags keine wesentlichen Anforderungen 
erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und/oder dass dies nicht zu einer vorzeitigen 
Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat;
10) Der Bieter nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 Mindestlohngesetz (MiLoG) oder § 23 
Arbeitnehmer- Entsendegesetz (AEntG) mit einer Geldbuße von wenigstens 2 500 EUR belegt 
worden ist;
11) Weder der Bieter noch eine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des 
Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB oder als nach Satzung 
oder Gesetz Vertretungsberechtigter zuzurechnen ist, in den letzten 5 Jahren vor 
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Angebotsabgabe nach § 404 Abs. 2 Nr. 3 Drittes Buch Sozialgesetzbuch mit einer Geldbuße 
von wenigstens 2 500 EUR belegt oder nach den §§ 10, 10a oder 11 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist;
12) Der Bieter keinen der in § 1 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 PBZugV aufgezählten Verstöße 
begangen hat; (Auflistung wird sogleich unter den Mindeststandards fortgesetzt).
Minimum level(s) of standards possibly required: 
Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit ist als gewährleistet anzusehen, wenn 
nach der Einschätzung des Auftraggebers anzunehmen ist, dass der Bieter seine laufenden 
finanziellen Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem hiesigen Auftrag erfüllen 
wird. (Fortsetzung der unter Ziffer III.1.2) oben begonnenen Auflistung):
13) Der Bieter über wirtschaftliche Mittel im einem solchen Umfang verfügt, dass diese zur 
Erfüllung seiner laufenden finanziellen Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem 
hiesigen Auftrag ausreichen werden und dass der Bieter dies im Falle einer eventuell in der 
Phase der Prüfung und Wertung der Angebote erfolgenden entsprechenden Anforderung des 
Auftraggebers durch Einreichung entsprechender Unterlagen im Sinne der Absätze 4 und 5 
des § 45 VgV unverzüglich nachweisen kann.
B) Bieter können sich nach Maßgabe des § 47 Abs. 1 VgV zum Nachweis ihrer 
wirtschaftlichen und finanziellen sowie ihrer technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit auf 
die Kapazitäten Dritter berufen. Hierzu haben sie nachzuweisen, dass die entsprechenden 
Kapazitäten dem Bieter während der gesamten Vertragslaufzeit tatsächlich und unwiderruflich 
zur Verfügung stehen. Soweit sich Bieter im Hinblick auf die erforderliche berufliche 
Leistungsfähigkeit oder die einschlägige berufliche Erfahrung auf Kapazitäten Dritter berufen, 
ist das Personal des Dritten, das das über die mit den für diesen vorzulegenden Referenzen 
erlangte Erfahrung verfügt, bei der hiesigen Leistung einzusetzen. Näheres regeln die 
Vergabeunterlagen. Hat der Bieter sich zum Beleg seiner wirtschaftlichen und finanziellen 
oder seiner technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit auf diejenige eines Dritten berufen, 
überprüft der Auftraggeber im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unternehmen, deren 
Kapazitäten der Bieter in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien 
erfüllen und ob Ausschlussgründe für diese Unternehmen vorliegen. Die entsprechenden 
Nachweise und Erklärungen nach den Ziffern III.1.1) (Buchstabe A)), III.1.2) (Buchstabe A)) 
und III.1.3) sind dem Angebot in diesem Fall auch für den jeweiligen Dritten beizufügen. Erfüllt 
ein Unternehmen das entsprechende Eignungskriterium nicht oder liegen zwingende oder 
fakultative Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123 und 124 GWB für dieses Unternehmen vor, 
hat der Bieter dieses Unternehmen innerhalb einer ihm hierfür vom Auftraggeber zu setzenden 
Frist zu ersetzen. Bei Angeboten von Bietergemeinschaften müssen die für die Prüfung der 
Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen erforderlichen Unterlagen sowie der 
geforderte Auszug aus dem Handelsregister nach den Ziffern III.1.1) (Buchstabe A)) und III.
1.2) (Buchstabe A)) für jedes sowie die entsprechenden Unterlagen nach Ziffer III.1.3) 
(Referenzen) für mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft vorgelegt werden. Soweit 
nicht für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft die nachzuweisenden Referenzen vorgelegt 
werden, hat die Bietergemeinschaft bei der hiesigen Leistung das Personal der die 
Referenzen vorlegenden Mitglieder der Bietergemeinschaft einzusetzen, das über die mit den 
vorgelegten Referenzen erlangte Erfahrung verfügt. Näheres regeln die Vergabeunterlagen. 
Der Bieter hat bei der Angebotsabgabe eine Erklärung zum bei Angebotsabgabe 
vorgesehenen Einsatz von Nachunternehmern für Fahrbetriebsleistungen abzugeben. 
Beabsichtigt der Bieter bereits bei Angebotsabgabe die Übertragung von 
Fahrbetriebsleistungen auf konkret benannte Nachunternehmer, sind die Nachweise und 
Erklärungen nach den Ziffern III.1.1) (Buchstabe A)), III.1.2) (Buchstabe A)) und III.1.3) auch 
für die bei Angebotsabgabe vorgesehenen Nachunternehmer zu erbringen. Als vorläufigen 
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IV.2.7.

IV.2.6.

IV.2.4.

IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

III.2.2.

III.2.

III.1.3.

Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen akzeptiert der 
Auftraggeber die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung nach § 50 VgV; 
Näheres regeln die Vergabeunterlagen.

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria: 
Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage von Referenzen des Bieters über vom Bieter in den 
letzten 3 Jahren erbrachte Nahverkehrsleistungen.
Minimum level(s) of standards possibly required: 
Der Bieter gilt als technisch und beruflich leistungsfähig, wenn anzunehmen ist, dass er über 
die speziellen Sachkenntnisse und Erfahrungen verfügt, die zur Durchführung der hiesigen 
ÖPNV-Leistungen erforderlich sind und wenn zudem davon ausgegangen werden kann, dass 
er die Geschäfte eines Busunternehmens unter Beachtung der für die Personenbeförderung 
geltenden Vorschriften führen sowie die Allgemeinheit beim Betrieb der Buslinien vor Schäden 
und Gefahren bewahren wird und auch die sonstigen für ihn einschlägigen Rechtsvorschriften 
beachtet. Näheres regeln die Vergabeunterlagen.

Conditions related to the contract

Contract performance conditions
Die in den Vergabeunterlagen enthaltenen und sich aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen TVgG NRW ergebenden speziellen Vertragsbedingungen sind 
Bestandteile dieses Vertrags.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 134-306822

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2019 11:00Local time: 

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2019

Conditions for opening of tenders
Date: 06/09/2019 11:00Local time: 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/306822-2018
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VI.3.

VI.1.

Information about authorised persons and opening procedure: Die Teilnahme von Bietern ist 
nicht zulässig.

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Additional information
Für die Abwicklung des Vergabeverfahrens wählt die ausschreibende Stelle das 
Vergabeportal der Deutschen eVergabe als elektronisches Mittel im Sinne von § 9 Abs. 1 
Vergabeverordnung (VgV). Über das OWL-Vergabeportal werden die Vergabeunterlagen 
ohne Registrierungszwang zum Download bereitgestellt sowie die ausschließliche 
Kommunikation mit den Bietern durchgeführt. Die Kommunikation zwischen Bietern und 
ausschreibender Stelle umfasst sowohl Fragen der Bieter an die ausschreibende Stelle sowie 
die Antworten in Form von Bieterrundschreiben. Die Fragen und die Antworten werden in 
anonymisierter Form allen teilnehmenden Bietern unaufgefordert über das Nachrichtenmodul 
zur Kenntnis gegeben. Abweichend hiervon wird der Auftraggeber Auskünfte, die nur den 
fragenden Bietern betreffen, nur diesem mitteilen, soweit die Informationen für die anderen 
Bieter nicht relevant sind oder den Vertrauensschutz des fragenden Bieters verletzen. Bei 
Fragen, die keine zusätzlichen Informationen im Sinne von § 20 Abs. 3 Nr. 1 VgV darstellen, 
prüft der Auftraggeber im jeweiligen Einzelfall, ob er Antworten versendet. Darüber hinaus 
stellt die ausschreibende Stelle über die Nachrichtenfunktion des OWL-Vergabeportals 
zusätzliche Informationen und korrigierte Vergabeunterlagen zum Austausch gegen bereits 
heruntergeladene zur Verfügung, sofern dies erforderlich ist. Dies gilt auch für die 
notwendigen Information gem. § 134 GWB. Ein anderer Kommunikationsweg als über die 
Nachrichtenfunktion des OWL-Vergabeportals wird nicht zugelassen. Zusätzliche 
Informationen der ausschreibenden Stelle und Bieterrundschreiben werden nicht auf anderem 
Wege bekannt gegeben. Verstöße gegen diese Kommunikationsvereinbarung (z. B. 
telefonische Kontaktaufnahmen) können als Verletzung vergaberechtlicher Grundsätze 
bewertet werden (Wettbewerbsprinzip, Gleichbehandlungs- und Transparenzgebot) und zum 
Verfahrensausschluss führen. Die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals steht nur 
registrierten Bietern zur Verfügung. Der Auftraggeber verlangt daher von interessierten 
Unternehmen, die als Bieter ein Angebot abgeben wollen, die eindeutige Registrierung gem. § 
9 Abs. VgV bei dem Vergabeportal der Deutschen eVergabe Healy Hudson. Die Registrierung 
ist notwendig, um die Kommunikation mit der ausschreibenden Stelle sicher zu stellen. Die 
Registrierung ist kostenfrei und unverbindlich und dient der ordnungsgemäßen Abwicklung 
des Vergabeverfahrens. Bietern, die die Vergabeunterlagen bereits ohne Registrierung 
heruntergeladen haben, wird empfohlen, über den bekannt gegeben Downloadlink die 
Registrierung nachzuholen und die Vergabeunterlagen erneut herunter zu laden. Angebote 
von Bietern, die nicht den Ausschreibungsbedingungen entsprechen, z. B. weil wegen einer 
fehlenden Registrierung wichtige Information oder Austauschdokumente nicht berücksichtigt 
wurden, können von der Wertung ausgeschlossen werden. Der Bieter kann in diesem Falle 
nicht rügen, er habe von den Änderungen, deren Nichtberücksichtigung zum 
Wertungsausschluss geführt haben, keine Kenntnis erlangt. Bei der Registrierung geben die 
Bieter unter anderem eine E-Mail-Adresse an. Nach Abschluss der Registrierung erhalten die 
Bieter Zugangsdaten zum OWL-Vergabeportal. Die E-Mail-Adresse sollte daher eine real 
existierende Adresse sein, die auch im Vertretungsfall genutzt wird, da die Vergabeplattform 
über diese E-Mail-Adresse die notwendigen Mitteilungen verschickt, z. B. wenn die 
ausschreibende Stelle zusätzliche Informationen bereit gestellt hat. Mitteilung von 
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

Unklarheiten in den Vergabeunterlagen: Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung 
des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich die 
Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. Tut er dies trotz 
Erkennens oder Erkennenmüssens nicht, so gehen daraus resultierende Nachteile zu seinen 
Lasten.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Postal address: Albrecht-Thaer-Straße 9
Town: Münster
Postal code: 48147
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telephone: +49 2514113514
Fax: +49 2514112165

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB 
innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,
4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 
Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
bei der Vergabekammer einzureichen.

Date of dispatch of this notice
03/07/2019
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